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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden 
Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. weist darauf hin, dass die Kohäsionsausgaben auf Erstattungen beruhen und daher sehr 
komplex und fehleranfälliger sind als andere Ausgabenbereiche; räumt ein, dass der 
kurz zuvor erfolgte Abschluss des Zeitraums 2014-2020, die Flexibilität und die 
zusätzlichen Mittel, die im Rahmen der Programme CRII+, CARE und REACT-EU 
zur Verfügung gestellt wurden, sowie die zeitgleiche Umsetzung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität (ARF) dazu beigetragen haben könnten, den Druck auf die 
Verwaltungsbehörden und die Begünstigten zu erhöhen, wodurch die Zahl der Fehler 
gestiegen ist; 

2. weist darauf hin, dass unbeschadet der notwendigen Unterstützung für Behörden und 
Begünstigte zur besseren Einhaltung der Ausgabenvorschriften und zur 
Fehlerbegrenzung die dringlichsten Probleme, die im Bereich der Kohäsionspolitik 
angegangen werden müssen, zum einen die übermäßig komplexen Vorschriften und 
Verfahren und der damit verbundene unverhältnismäßige Verwaltungsaufwand und 
zum anderen die wirksame Zweckbestimmung der Mittel sind; 

3. hebt die Rolle der EUStA beim Schutz des Unionshaushalts hervor; weist darauf hin, 
dass die Europäische Staatsanwältin bei ihrem Erscheinen vor dem Ausschuss für 
regionale Entwicklung am 25. Mai 2023 anmerkte, dass das bestehende Verwaltungs- 
und Kontrollsystem für Ausgaben der Union nicht darauf ausgelegt ist, Betrug 
aufzudecken, und dass bei Prüfungen oder Verwaltungsuntersuchungen nur selten 
Finanzverbrechen aufgedeckt werden; betont, dass die EUStA mit den erforderlichen 
Mitteln ausgestattet werden muss, damit sie ihre Aufgaben erfüllen kann; ist der 
Ansicht, dass eine gestärkte EUStA dem Gesetzgeber eine weitere Vereinfachung des 
Regelungsrahmens im Bereich Kohäsion ermöglichen würde;

4. stellt fest, dass die Fehlerschätzungen der Kommission über der 
Wesentlichkeitsschwelle liegen, jedoch deutlich unter den Schätzungen des 
Rechnungshofes1; weist auf die unterschiedlichen Methoden der beiden Organe hin; 
ist besorgt über die zunehmende Diskrepanz zwischen den Bewertungen des Hofes 
und der Kommission, insbesondere im Bereich der Kohäsion; 

5. weist auf das erhöhte Risiko der Aufhebung von Mittelbindungen in den kommenden 
Jahren hin und fordert die Kommission nachdrücklich auf, ihre Zusammenarbeit mit 
den Mitgliedstaaten und den Regionen fortzusetzen, um den ordnungsgemäßen 
Abschluss des Programmplanungszeitraums 2014-2020 sowohl zu beschleunigen als 
auch zu erleichtern;

1 Europäischer Rechnungshof, Jahresbericht über die Ausführung des EU-Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 
2022.

https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/AR-2022/AR-2022_DE.pdf
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/AR-2022/AR-2022_DE.pdf
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6. ist besorgt darüber, dass die Priorisierung der ARF in den Mitgliedstaaten zu 
Verzögerungen bei der Umsetzung der Mittel im Rahmen der Dachverordnung 2021-
2027 führt. 


